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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen   
   

§ 1 
Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit für den Bachelorstudiengang Geschichte 
umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium und die Prüfun-
gen einschließlich der Bachelorarbeit und des Kolloquiums. 

  

   
§ 2 

Prüfungsaufbau 

Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Ba-
chelor-Arbeit und dem Kolloquium. Eine Modulprüfung schließt 
ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren Prüfungs-
leistungen. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend 
abgenommen. 

  

   
§ 3 

Fristen und Termine 

(1) Die Bachelor-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit ab-
gelegt werden. Eine Bachelor-Prüfung, die nicht innerhalb von 
vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt 
worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Ba-
chelor-Prüfung kann nur innerhalb eines Jahres einmal wieder-
holt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht 
bestanden. Eine zweite Wiederholung kann nur in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungster-
min durchgeführt werden. 

(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den 
Studienablaufplan vorgegebenen Semesters abgelegt werden. 

(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studien-
ordnung und das Lehrangebot sicher, dass Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie die Bachelor-Arbeit mit dem Kolloquium in 
den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Stu-
dierenden werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu er-
bringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den 
Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Arbeit sowie über den 
Termin des Kolloquiums informiert. Den Studierenden ist für jede 
Modulprüfung auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit be-
kannt zu geben. 

(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein 
Fristlauf und sie werden auf laufende Fristen nicht angerechnet.  
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§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer  

1. in den Bachelor-Studiengang Geschichte an der Technischen 
Universität Dresden eingeschrieben ist und 
2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 25) erbracht hat und 
3. eine schriftliche bzw. eine datenverarbeitungstechnisch er-
fasste Erklärung zu Absatz 4 Nr. 3 abgegeben hat.  

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studie-
rende anzumelden. Form und Frist der Anmeldung werden vom 
Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fa-
kultätsüblich bekannt gegeben. 

(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Prüfungsleistung aufgrund der jeweiligen Anmel-
dung, 
2. zur Bachelor-Arbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des 
Themas oder, im Falle von § 20 Abs. 3 Satz 5, mit der Ausgabe 
des Themas und 
3. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Bachelor-Ar-
beit mit mindestens „ausreichend“ (4,0). 

(4) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfah-
rensvorschriften nach Absatz 2 nicht erfüllt sind oder  
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende in demselben oder in einem verwandten 
Studiengang entweder die Abschlussprüfung endgültig nicht 
bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die 
Bekanntgabe kann öffentlich erfolgen.  

  
 

 
 

 
 

 
§ 25: 

„Für die Prüfungsleistungen 
sind gegebenenfalls Studienle-

istungen als Prüfungsvorleis-
tungen zu erbringen, deren An-
zahl, Art, Gegenstand und Aus-

gestaltung in den Modulbe-
schreibungen definiert sind.“ 

 
 

 
 

§ 20 Absatz 3 Satz 5: 
„Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb eines Mo-
nats nach Ausgabe zurückge-

geben werden.“ 

   
§ 5 

Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausuren (§ 6) und/oder 
2. Seminararbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) 
und/oder 
3. Projektarbeiten (§ 8) und/oder 
4. Referate (§ 9) und/oder 
5. mündliche Prüfungsleistungen (§ 10) 

zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Multiple-
Choice-Verfahren sind in der Regel ausgeschlossen. In Modulen, 
die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen unterliegen, sind 
für inhaltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. 
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(2) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat glaubhaft, wegen län-
ger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht 
in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihr bzw. ihm gestattet, die 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungs-
zeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Studienleistungen.  

(3) Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 
Wenn sich Inhalt und Qualifikationsziel eines Moduls dafür eig-
nen, kann der Fakultätsrat auf Vorschlag der Studienkommission 
für einzelne Prüfungsleistungen eine andere Prüfungssprache 
beschließen, wenn für die Studierenden eine Satz 1 entspre-
chende Alternative in demselben Studienjahr besteht und gemäß 
§ 6 Abs. 8 Studienordnung eine andere Sprache als deutsch als 
Lehrsprache beschlossen wurde. 

 
 
 
 

§ 6 Absatz 8 der  
Studienordnung: 

„Die Lehrveranstaltungen wer-
den in deutscher Sprache ab-

gehalten. Wenn sich Inhalt und 
Qualifikationsziel eines Moduls 

dafür eignen, kann der Fakul-
tätsrat auf Vorschlag der Studi-

enkommission eine andere 
Lehrsprache beschließen, wenn 

für die Studierenden eine Satz 
1 entsprechende Alternative in 

demselben Studienjahr be-
steht.“ 

   
§ 6 

Klausuren 

(1) In den Klausuren soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nach-
weisen, dass sie bzw. er auf der Basis des notwendigen Grundla-
genwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden des Faches Aufgaben lösen und The-
men bearbeiten kann. 

 (2) Klausuren, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung 
des Studiums ist, sind in der Regel von zwei Prüferinnen oder Prü-
fern zu bewerten. Im Fall der letzten Wiederholungsprüfung ist 
diese Regelung zwingend. In anderen Fällen kann der Prüfungs-
ausschuss von der Bewertung durch eine Zweitprüferin oder ei-
nen Zweitprüfer absehen. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren 
soll vier Wochen nicht überschreiten.  

 (3) Die Dauer der Klausur darf 90 Minuten nicht unterschreiten 
und 240 Minuten nicht überschreiten.  

  

   
§ 7 

Seminararbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) Durch Seminararbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (z.B. 
Protokolle oder Essays) soll die Kandidatin bzw. der Kandidat die 
Kompetenz nachweisen, ausgewählte Fragestellungen anhand 
der Fachliteratur oder weiterer Arbeitsmaterialien bearbeiten zu 
können. Die dafür zur Verfügung stehende Arbeitszeit kann be-
grenzt werden. Ferner soll festgestellt werden, ob die Kandidatin 
bzw. der Kandidat über die grundlegenden Techniken wissen-
schaftlichen Arbeitens verfügt.  
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 (2) Für Seminararbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren 
Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gilt 
§ 6 Abs. 2 entsprechend.  

(3) Seminararbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten dürfen ma-
ximal einen zeitlichen Umfang von 240 Stunden haben.  

 
 

 
§ 6 Absatz 2: 

„Klausuren, deren Bestehen 
Voraussetzung für die Fortset-
zung des Studiums ist, sind in 

der Regel von zwei Prüferinnen 
oder Prüfern zu bewerten. Im 

Fall der letzten Wiederholungs-
prüfung ist diese Regelung 

zwingend. In anderen Fällen 
kann der Prüfungsausschuss 

von der Bewertung durch eine 
Zweitprüferin oder einen Zweit-

prüfer absehen. Die Note 
ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewer-

tungen. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht 

überschreiten.“ 
 

  
§ 8 

Projektarbeiten 

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung 
und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll die 
Kandidatin bzw. der Kandidat die Kompetenz nachweisen, an ei-
ner größeren Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lö-
sungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 

(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die 
Fortsetzung des Studiums ist, gilt § 6 Abs. 2 entsprechend.  

(3) Projektarbeiten dürfen maximal einen Umfang von 150 Stun-
den haben. 

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit 
müssen die Einzelbeiträge deutlich erkennbar und bewertbar 
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 

 

   
§ 9 

Referate 

(1) Durch Referate soll die Kandidatin bzw. der Kandidat die Kom-
petenz nachweisen, spezielle Fragestellungen des Faches aufbe-
reiten und präsentieren zu können. 

(2) Referate werden in der Regel durch die Lehrende bzw. den 
Lehrenden, die bzw. der für die Lehrveranstaltung, in der das Re-
ferat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist, bewertet. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Referate 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der Kandi-
datin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an das Referat bekannt 
zu geben.  

  

   
§ 10 

Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die Kandidatin bzw. 
der Kandidat die Kompetenz nachweisen, die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festge-
stellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über ein dem 
Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt.  
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(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor min-
destens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) oder 
vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkun-
digen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 18) als 
Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt.  

(3) Mündliche Prüfungsleistungen in den Modulen des Kernbe-
reichs haben einen Umfang von 30 bis 40 Minuten, in den Modu-
len der anderen Bereiche von 20 bis 30 Minuten.  

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfungsleistungen sind in einem Protokoll festzuhalten. 
Das Ergebnis ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im An-
schluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der 
gleichen Prüfungsleistung unterziehen wollen, sollen nach Maß-
gabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen wer-
den, es sei denn, die Kandidatin bzw. der Kandidat widerspricht. 
Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an die Kandidatin bzw. den 
Kandidaten. 
   

§ 11 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewich-

tung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern festgesetzt. Für die Be-
wertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwen-
den: 

1 = sehr gut   = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut   = eine Leistung, die erheblich  
    über den durchschnittlichen An-
    forderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittli-
    chen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer  
     Mängel noch den Anforderungen  
     genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheb- 
     licher Mängel den Anforderungen  
    nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können 
einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder abge-
senkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“ bewertet (unbenotete Prüfungs-
leistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies aus-
nahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen un-
benotete, mit „bestanden“ bewertete Prüfungsleistungen nicht 
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ein; unbenotete, mit „nicht bestanden“ bewertete Prüfungsleis-
tungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 
(nicht ausreichend) ein. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen, errechnet sich die Modulnote aus dem ggf. gemäß den Mo-
dulbeschreibungen gewichteten Durchschnitt der Noten der ein-
zelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriede-
gend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausrei-
chend 
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend. 

(3) Ausnahmsweise kann eine Modulprüfung lediglich mit „be-
standen“ oder „nicht bestanden“ bewertet werden (unbenotete 
Modulprüfung), wenn dies inklusive der dafür nötigen Vorausset-
zungen in der Modulbeschreibung vorgesehen ist. In die weitere 
Notenberechnung gehen unbenotete Modulprüfungen nicht ein. 

(4) Für die Bachelor-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In 
die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung gehen die Note der Ba-
chelor-Arbeit und die Noten der Module nach § 26 Abs. 1 bis 3 ein. 
In die Note der Bachelor-Arbeit geht die Bewertung der Arbeit mit 
vierfachem und die Bewertung des Kolloquiums mit einfachem 
Gewicht ein. Für den Kern- und den Ergänzungsbereich wird je-
weils eine Note gebildet. Bei der Wahl von zwei Ergänzungsberei-
chen wird aus den Noten beider Ergänzungsbereiche eine Durch-
schnittsnote gebildet. In die Note des Kernbereichs gehen die Mo-
dule mit einfachem Gewicht und die Note der Bachelor-Arbeit mit 
doppeltem Gewicht ein. In die Note des Ergänzungsbereichs ge-
hen die Module mit einfachem Gewicht ein. Die Gesamtnote der 
Bachelor-Prüfung errechnet sich aus der doppelt gewichteten 
Note des Kern- und der einfach gewichteten Note des Ergän-
zungsbereiches. Für die Bildung der zusammengesetzten Noten 
gilt Absatz 2 entsprechend. 

(5) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird nach den jeweils 
geltenden Bestimmungen zusätzlich als relative Note entspre-
chend der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 26 Absatz 1 bis 3: 
(1) Die Bachelor-Prüfung um-

fasst alle Modulprüfungen des 
Pflichtbereichs und die der ge-

wählten Module des Wahl-
pflichtbereichs sowie die Ba-
chelor-Arbeit mit dem Kollo-

quium. 

(2) Module des Pflichtbereichs 
im Kernbereich sind 

1. Einführungsmodul 
2. Grundmodul Moderne 

3. Grundmodul Vormoderne 
4. Aufbaumodul Vormoderne 

5. Aufbaumodul Moderne 

(3) Aus dem Ergänzungsbereich 
gehen alle Module in die Ba-

chelorprüfung ein.“ 
 

   
§ 12 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. 
mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der 
Kandidat einen für sie bzw. ihn bindenden Prüfungstermin ohne 
triftigen Grund versäumt oder wenn sie bzw. er von einer Prü-
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fung, die angetreten wurde, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.  

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen 
eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhal-
tung von Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prü-
fungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der Kandidatin 
bzw. des Kandidaten die Krankheit eines von ihr bzw. ihm über-
wiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund an-
erkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.  

(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer 
bzw. seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die be-
treffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit 
„nicht bestanden“ bewertet; gleiches gilt für eine Studienleistung. 
Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsge-
mäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kan-
didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen. 

(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belas-
tende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote min-
destens „ausreichend“ (4,0) ist bzw. die unbenotete Modulprü-
fung mit „bestanden“ bewertet wurde. Im Modul „Allgemeine 
Qualifikation ist das Bestehen der Modulprüfung von den durch 
die Modulbeschreibung bestimmten weiteren Bedingungen ab-
hängig. Das Bestehen der Modulprüfung ist die Voraussetzung 
dafür, dass die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeord-
neten Credits erworben werden.  
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(2) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfun-
gen nach § 26 Abs. 1 bis 3 bestanden sind, im Bereich Allgemeine 
Qualifikation mindestens 20 Credits erworben wurden und die 
Bachelor-Arbeit sowie das Kolloquium mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurden. 

(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote 
schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist. 

(4) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelorprüfung 
nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf Antrag und gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Ba-
chelorprüfung nicht bestanden ist.  

 
§ 26 Absatz 1 bis 3: 

(1) Die Bachelor-Prüfung umfasst 
alle Modulprüfungen des Pflichtbe-

reichs und die der gewählten Mo-
dule des Wahlpflichtbereichs sowie 
die Bachelor-Arbeit mit dem Kollo-

quium. 

(2) Module des Pflichtbereichs im 
Kernbereich sind 

1. Einführungsmodul 
2. Grundmodul Moderne 

3. Grundmodul Vormoderne 
4. Aufbaumodul Vormoderne 

5. Aufbaumodul Moderne 

(3) Aus dem Ergänzungsbereich ge-
hen alle Module in die Bachelorprü-

fung ein.“ 
   

§ 14 
Freiversuch 

(1) Modulprüfungen des Hauptstudiums gemäß § 6 Abs. 2 der 
Studienordnung können bei Vorliegen der Zulassungsvorausset-
zungen auch vor den in dieser Ordnung festgelegten Fristen ab-
gelegt werden. In diesem Fall gilt eine nicht bestandene Mo-
dulprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistun-
gen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ 
bewertet wurden, können in einem neuen Prüfungsverfahren an-
gerechnet werden. 

(2) Auf Antrag des Kandidaten bzw. der Kandidatin können in den 
Fällen des Absatz 1 Satz 1 bestandene Modulprüfungen oder Prü-
fungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden, zur Aufbesserung der Note zum nächsten regulären Prü-
fungstermin wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere 
Note. 

(3) Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen Mutter-
schaft, Wehr- und Ersatzdienst, länger andauernder Krankheit 
der Kandidatin bzw. des Kandidaten oder eines überwiegend von 
ihr bzw. ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Aus-
land werden bei der Anwendung der Freiversuchsregelung nicht 
angerechnet. 

  
 
 

§ 6 Absatz 2 der  
Studienordnung: 

„Das Studium gliedert sich in 
ein Grundstudium von drei Se-

mestern und ein Hauptstudium 
von drei Semestern.“ 

 
 

   
§ 15 

Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann innerhalb eines 
Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie 
als endgültig nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung 
kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum 
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nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Ein ent-
sprechender schriftlicher Antrag muss innerhalb einer Frist von 
vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung über das Nichtbestehen 
an den Prüfungsausschuss gestellt werden. Die Wiederholung ei-
ner bestandenen Modulprüfung ist, abgesehen von dem in § 14 
Abs. 2 geregelten Fall, nicht zulässig. Fehlversuche an anderen 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland sind anzurechnen. 

(2) Bei einer aus mehreren Prüfungsleistungen bestehenden Mo-
dulprüfung sind nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 
bzw. mit „bestanden“ bewerteten Prüfungsleistungen zu wieder-
holen. 

 
§ 14 Absatz 2: 

„Auf Antrag des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin können in 
den Fällen des Absatz 1 Satz 1 
bestandene Modulprüfungen 
oder Prüfungsleistungen, die 

mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurden, zur Auf-

besserung der Note zum 
nächsten regulären Prüfungs-
termin wiederholt werden. In 

diesen Fällen zählt die bessere 
Note.“ 

   
§ 16 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studien-
zeiten und außerhalb einer Hochschule erworbene Leistun-

gen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule er-
bracht worden sind, werden auf Antrag der bzw. des Studieren-
den angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weiterge-
hende Vereinbarungen der Technischen Universität Dresden, der 
HRK, der KMK sowie solche, die von der Bundesrepublik Deutsch-
land ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 

(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen wer-
den auf Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet, soweit 
sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, 
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Bachelorstu-
diengang Geschichte an der Technischen Universität Dresden im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifika-
tionen können höchstens 50 % des Studiums ersetzen. 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland im gleichen Studiengang erbracht wurden, werden 
von Amts wegen übernommen. 

(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistun-
gen können trotz wesentlicher Unterschiede angerechnet wer-
den, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikationsziele ins-
gesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vor-
handenen Wahlmöglichkeit entsprechen und daher ein struktu-
relles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die tatsächlich er-
brachten Leistungen ausgewiesen.  

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 o-
der 4 angerechnet bzw. übernommen oder außerhalb einer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 angerech-
net, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entspre-
chenden Studienzeiten. Noten sind - soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind - zu übernehmen und in die weitere Notenbil-
dung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird 
der Vermerk "bestanden" aufgenommen, sie gehen nicht in die 
weitere Notenbildung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung 
im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die 
bzw. der Studierende hat die erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 
Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrech-
nung gilt § 17 Absatz 4 Satz 1. 

 
 
 

 
 
 

§ 17 Absatz 4 Satz 1: 
„Belastende Entscheidungen 
sind der bzw. dem betreffen-
den Studierenden schriftlich 

mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung zu versehen.“ 

   
§17 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Durchführung und Organisation der Bachelorprüfung 
wird an der Philosophischen Fakultät ein Prüfungsausschuss ein-
gerichtet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehre-
rinnen oder Hochschullehrer, eine wissenschaftliche Mitarbeite-
rin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studie-
rende an. Mit Ausnahme der studentischen Mitglieder beträgt die 
Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder er-
streckt sich auf ein Jahr. 

(2) Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat der Philosophischen 
Fakultät ernannt, die studentischen Mitglieder auf Vorschlag des 
Fachschaftsrates. Der Fakultätsrat legt fest, welche Hochschulleh-
rerin oder welcher Hochschullehrer den Vorsitz und Stellvertre-
tung innehaben soll. Die bzw. der Vorsitzende führt im Regelfall 
die Geschäfte des Prüfungsausschusses.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet als Widerspruchsbehörde über Widersprüche 
gegen Entscheidungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens und 
erlässt die Widerspruchsbescheide. Er berichtet regelmäßig der 
Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten 
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Ba-
chelorarbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamt-
noten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule 
offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Re-
form der Prüfungsordnung, der Studienordnung und des Studi-
enablaufplans.  

(4) Belastende Entscheidungen sind der bzw. dem betreffenden 
Studierenden schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in ange-
messener Frist und erlässt die Widerspruchsbescheide.  
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(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwie-
genheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten.  

(7) Das Prüfungsamt organisiert auf der Grundlage der Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses die Prüfungen und verwaltet 
die Prüfungsakten.  
   

§ 18 
Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen oder Prüfern werden nur Professorinnen oder 
Professoren und andere nach Landesrecht prüfungsberechtigte 
Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Ab-
weichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prü-
fungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbstständige 
Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausgeübt haben. Zur Beisitze-
rin oder zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende 
Bachelorprüfung oder eine vergleichbare bzw. höherwertige Prü-
fung im selben Studienfach abgelegt hat.  

(2) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für ihre bzw. seine Ba-
chelorarbeit die Betreuer in bzw. den Betreuer und für die münd-
lichen Prüfungsleistungen die Prüferin oder den Prüfer vorschla-
gen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

(3) Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sollen der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

(4) Für die Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer gilt § 17 Abs. 6 entsprechend.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 17 Absatz 6: 
„Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses und deren Stell-

vertreterinnen oder Stellvertre-
ter unterliegen der Amtsver-

schwiegenheit. Sofern sie nicht 
im öffentlichen Dienst stehen, 
sind sie durch die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.“ 

   
§ 19 

Zweck der Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss 
des Studienganges. Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, 
ob die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zusammenhänge des Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang in die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben 
hat. 
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§ 20 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der 

Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der 
Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus ihrem bzw. seinem Fach selbstständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Bachelorarbeit kann von einer Professorin oder einem 
Professor oder einer anderen, nach dem Sächsischen Hochschul-
gesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit 
diese im Institut für Geschichte an der TU Dresden tätig ist. Soll 
die Bachelorarbeit von einer außerhalb des Instituts tätigen prü-
fungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es der Zustim-
mung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses.  

(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über den 
Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu 
machen. Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann Themenwünsche 
äußern. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten wird vom 
Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Bachelorarbeit 
veranlasst. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb eines 
Monats nach Ausgabe zurückgegeben werden. Das Thema der 
Bachelorarbeit wird spätestens vier Wochen nach dem erfolgrei-
chen Abschluss aller Module ausgegeben.  

 (4) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzah-
len oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Ab-
grenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar 
ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.  

(5) Die Bachelorarbeit ist in drei Maschine geschriebenen und ge-
bundenen Exemplaren fristgemäß beim Prüfungsamt abzulie-
fern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Ab-
gabe hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass sie bzw. er die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren 
bzw. seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.  

(6) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern selbstständig zu bewerten. Darunter soll die Betreuerin 
oder der Betreuer der Bachelorarbeit sein.  

(7) Die Bewertung der Bachelorarbeit ergibt sich aus dem Durch-
schnitt der beiden Benotungen. Weichen im Falle der Annahme 
der Arbeit die Noten der Prüferinnen bzw. Prüfer um mehr als 
zwei Notenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt maß-
gebend, sofern beide Prüferinnen bzw. Prüfer damit einverstan-
den sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss ein 
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weiteres Gutachten ein; dabei wird die Bewertung der Bachelor-
arbeit aus dem Durchschnitt der drei Gutachten gebildet.  

(8) Hat eine Prüferin oder ein Prüfer die Bachelorarbeit mindes-
tens mit der Note „ausreichend“ (4,0), die oder der andere mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsaus-
schuss ein weiteres Gutachten ein. Dieses entscheidet über die 
Annahme oder Ablehnung der Arbeit. Gilt die Arbeit als angenom-
men, so wird die Endnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
für die Annahme votierenden Gutachten gebildet.  

(9) Die Bachelorarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in der in Absatz 3 ge-
nannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. 
der Kandidat bei der Anfertigung ihrer bzw. seiner ersten Arbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
   

§ 21 
Zeugnis und Bachelor-Urkunde 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Studierende 
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. 
In das Zeugnis der Bachelor-Prüfung sind die Modulbewertungen 
gemäß § 26 Abs. 1, das Thema der Bachelor-Arbeit, deren Note 
und Betreuer sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag 
des Studierenden können die Ergebnisse zusätzlicher Modulprü-
fungen und die bis zum Abschluss der Bachelor-Prüfung benö-
tigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit 
die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind, die Noten 
des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) in ei-
nem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen 
der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum 
Zeugnis ausgewiesen. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält der 
Studierende die Bachelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnis-
ses. Darin wird die Verleihung des Bachelor-Grades beurkundet. 
Die Bachelor-Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der 
Technischen Universität Dresden versehen. Zusätzlich werden 
dem Studierenden Übersetzungen der Urkunden und des Zeug-
nisses in englischer Sprache ausgehändigt.  

(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prü-
fungsbestandteil gemäß § 13 Abs. 2 erbracht worden ist. Es wird 
unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und 
mit dem von der Philosophischen Fakultät geführten Siegel der 
Technischen Universität Dresden versehen.  

(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supple-
ment (DS) entsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von 
Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung des 

  
 
 
 

 
§26 Absatz 1: 

„Die Bachelor-Prüfung umfasst 
alle Modulprüfungen des 

Pflichtbereichs und die der ge-
wählten Module des Wahl-

pflichtbereichs sowie die Ba-
chelor-Arbeit mit dem Kollo-

quium.“ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

§ 13 Absatz 2: 
„Die Bachelor-Prüfung ist be-
standen, wenn die Modulprü-
fungen nach § 26 Abs. 1 bis 3 

bestanden sind, im Bereich All-
gemeine Qualifikation mindes-
tens 20 Credits erworben wur-

den und die Bachelor-Arbeit 
sowie das Kolloquium mindes-

tens mit „ausreichend“ (4,0) be-
wertet wurden.“ 



 

16 
 

nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen 
KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung 
zu verwenden. 

 

   
§ 22 

Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfungsleis-
tung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung 
entsprechend § 12 Abs. 3 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann 
die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ bzw. die Bachelorprü-
fung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt 
für die unbenoteten Modulprüfungen, die Bachelor-Arbeit und 
das Kolloquium. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungs-
leistung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen 
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen 
der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht das Ablegen einer Prüfungsleistung erwirkt, so kann die 
Prüfungsleistung mit der Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
und die Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.  

(3) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer Entschei-
dung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Ba-
chelorurkunde und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn 
die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestan-
den“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 
2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

 § 12 Absatz 3: 
„Versucht die Kandidatin bzw. 
der Kandidat, das Ergebnis ih-

rer bzw. seiner Prüfungsleis-
tungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener 

Hilfsmittel zu beeinflussen, 
wird die betreffende Prüfungs-

leistung mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bzw. mit „nicht be-
standen“ bewertet; gleiches gilt 

für eine Studienleistung. Eine 
Kandidatin bzw. ein Kandidat, 
die bzw. der den ordnungsge-

mäßen Ablauf des Prüfungster-
mins stört, kann von der jewei-
ligen Prüferin oder dem jeweili-

gen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem 

Fall wird die Prüfungsleistung 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

bzw. mit „nicht bestanden“ be-
wertet. In schwerwiegenden 

Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Kandidatin bzw. den 

Kandidaten von der Erbrin-
gung weiterer Prüfungsleistun-

gen ausschließen.“ 

   
§ 23 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf Antrag in angemes-
sener Frist Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prüfungsarbei-
ten, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsproto-
kolle gewährt. 

  

   
2. Abschnitt: Fachspezifische Bestimmungen   
   

§ 24 
Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit nach §1 beträgt sechs Semester. 

(2) Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und 
Wahlpflichtbereichs (einschließlich der Tutorien) im Umfang von 

  
§ 1: 

„Die Regelstudienzeit für den 
Bachelorstudiengang Ge-

schichte umfasst das Grund-
studium, das Hauptstudium 
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minimal 72 SWS und maximal 88 SWS. Es umfasst 180 Credits, die 
sich auf den Kernbereich, den Ergänzungsbereich sowie den Be-
reich Allgemeine Qualifikation erstrecken. Das Lehrangebot ist 
auf sechs Semester verteilt. 

(3) Auf den Kernbereich Geschichte entfallen einschließlich der 
Bachelorarbeit und des Kolloquiums 90 Credits, die sich auf fünf 
Module und die Bachelorarbeit mit Kolloquium verteilen. 

(4) Es stehen die folgenden Ergänzungsbereiche zur Verfügung: 
Philosophie, Evangelische Theologie, Katholische Theologie, 
Kunstgeschichte, Politikwissenschaft, Soziologie und Humanities. 
Weitere Ergänzungsbereiche können durch den Beschluss des Fa-
kultätsrats aufgenommen werden. 

(5) Für den Ergänzungsbereich müssen Module im Umfang von 
70 Credits abgeschlossen werden. Die gewählten Module müssen 
entweder aus einem großen Ergänzungsbereich (70 Credits) oder 
aus zwei kleinen Ergänzungsbereichen (je 35 Credits) stammen. 
Die Module im Ergänzungsbereich Humanities müssen aus min-
destens zwei in den Modulbeschreibungen (Anlage 1 der Studien-
ordnung) bezeichneten Bereichen stammen. Es dürfen keine Mo-
dule aus dem Bereich Geschichte darunter sein. Pro Bereich kön-
nen nicht mehr als 25 Credits erworben werden. Die Module ei-
nes kleinen Ergänzungsbereiches (35 Credits) können in Humani-
ties nicht mit fachlich gleichartigen Modulen kombiniert werden. 
Die gewählten Module erstrecken sich über das Grund- und 
Hauptstudium gemäß § 6 Abs. 2 der Studienordnung. 

(6) Auf den Bereich Allgemeine Qualifikation entfallen 20 Credits. 

und die Prüfungen einschließ-
lich der Bachelorarbeit und 

des Kolloquiums.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 6 Absatz 2 der  
Studienordnung: 

„Das Studium gliedert sich in 
ein Grundstudium von drei Se-

mestern und ein Hauptstudium 
von drei Semestern.“ 

 
   

§ 25 
Fachliche Voraussetzungen der Bachelor-Prüfung 

Für die Prüfungsleistungen sind gegebenenfalls Studienleistun-
gen als Prüfungsvorleistungen zu erbringen, deren Anzahl, Art, 
Gegenstand und Ausgestaltung in den Modulbeschreibungen de-
finiert sind. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§ 26 

Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelor-Prüfung umfasst alle Modulprüfungen des 
Pflichtbereichs und die der gewählten Module des Wahlpflichtbe-
reichs sowie die Bachelor-Arbeit mit dem Kolloquium. 

(2) Module des Pflichtbereichs im Kernbereich sind 
1. Einführungsmodul 
2. Grundmodul Moderne 
3. Grundmodul Vormoderne 
4. Aufbaumodul Vormoderne 
5. Aufbaumodul Moderne 
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(3) Aus dem Ergänzungsbereich gehen alle Module in die Ba-
chelorprüfung ein. 

(4) Das Modul „Allgemeine Qualifikation“ geht in die Bachelorprü-
fung ein. Es müssen mindestens 20 Credits erworben werden. 

(5) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen und die 
erforderlichen Prüfungsleistungen werden in den Modulbe-
schreibungen (Anlage 1 der Studienordnung) genannt. 

(6) Der Gegenstand der Prüfungsleistungen ist der Inhalt der je-
weiligen Lehrveranstaltung, soweit es in den Modulbeschreibun-
gen (Anlage 1 der Studienordnung) nicht anders geregelt ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 

§ 11 Absatz 4: 
„Für die Bachelor-Prüfung wird 

eine Gesamtnote gebildet. In 
die Gesamtnote der Bachelor-

Prüfung gehen die Note der 
Bachelor-Arbeit und die Noten 

der Module nach § 26 Abs. 1 
bis 3 ein. In die Note der Ba-
chelor-Arbeit geht die Bewer-

tung der Arbeit mit vierfachem 
und die Bewertung des Kollo-

quiums mit einfachem Gewicht 
ein. Für den Kern- und den Er-
gänzungsbereich wird jeweils 

eine Note gebildet. Bei der 
Wahl von zwei Ergänzungsbe-

reichen wird aus den Noten 
beider Ergänzungsbereiche 

eine Durchschnittsnote gebil-
det. In die Note des Kernbe-
reichs gehen die Module mit 
einfachem Gewicht und die 

Note der Bachelor-Arbeit mit 
doppeltem Gewicht ein. Die Ge-

samtnote der Bachelor-Prü-
fung errechnet sich aus der 

doppelt gewichteten Note des 
Kern- und der einfach gewich-
teten Note des Ergänzungsbe-

reiches. Für die Bildung der zu-
sammengesetzten Noten gilt 

Absatz 2 entsprechend.“ 

  
§ 27 

Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1) Für die Bearbeitung der Bachelorarbeit sind acht Wochen vor-
gesehen; das entspricht 12 Credits. 

(2) In einem Kolloquium muss die Kandidatin bzw. der Kandidat 
die Bachelorarbeit vor dem Hintergrund des epochenspezifi-
schen Kontextes erläutern. Dabei sind weitergehende Fragen 
zum historischen Wissensstand wie zur Überprüfung der metho-
dischen Kompetenz möglich. Die Prüfungszeit beträgt 30 bis 40 
Minuten. Durch das Kolloquium werden drei Credits erworben. 
Das Ergebnis des Kolloquiums wird entsprechend § 11 Abs. 4 in 
die Note der Bachelorarbeit einbezogen. 

 

  
§ 28 

Bachelorgrad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Ba-
chelor of Arts“ (abgekürzt: B.A.) verliehen. 
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§ 29 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung1 & 2 & 3 

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2005 in Kraft 
und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen 
Universität Dresden veröffentlicht. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen 
Universität Dresden vom 08.06.2005 und der Genehmigung 
durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst mit Erlass vom 07.11.2005, Az.: 3-7831-17-0371/34-1. 

Dresden, den 05.03.2007 

Der Rektor der Technischen Universität Dresden 

Prof. Hermann Kokenge 
 

                                                           
1 Satzung vom 15. Oktober 2011 zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geschichte vom 
05. März 2007; Artikel 2 – In-Kraft-Treten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen: 

1. Die Änderungen treten mit Wirkung vom 01.10.2007 in Kraft und werden in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 

2. Studierende, die bereits vor dem 01.10.2007 im Bachelor-Studiengang Geschichte immatrikuliert waren und die 
Bachelor-Prüfung im Bachelor-Studiengang Geschichte zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Änderungssat-
zung noch nicht beendet haben, legen die Modulprüfungen der Module, in denen sie zu Prüfungsleistungen zuge-
lassen wurden, nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung vom 05.03.2007 ab; auf Antrag der Studierenden 
findet die geänderte Fassung der Prüfungsordnung Anwendung. 

2 Satzung vom 30. März 2016 zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geschichte vom 05. 
März 2007; Artikel 2 –Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen: 

1. Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2016 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 

2. Sie gilt für alle ab Sommersemester 2016 im Bachelorstudiengang Geschichte immatrikulierten Studierenden. 

3. Für die vor dem Sommersemester 2016 immatrikulierten Studierenden gilt die für sie vor dem Inkrafttreten 
dieser Änderungssatzung gültige Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geschichte fort, wenn sie nicht 
dem Prüfungsausschuss gegenüber ihren Übertritt schriftlich erklären. Form und Frist der Erklärung werden vom 
Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

3 Satzung vom 06. Februar 20218 zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang 
Geschichte vom 05. März 2007; Artikel 2 – Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen: 

1. Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. April 2018 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 

2. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Bachelorstudiengang Geschichte ab Wintersemester 2018/19 
aufnehmen. 

3. Für die vor dem Wintersemester 2018/19 immatrikulierten Studierenden gilt die für sie vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung gültige Prüfungs- und Studienordnung fort, wenn sie nicht dem Prüfungsausschuss gegenüber ihren 
Übertritt schriftlich. Form und Frist werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich bekannt gege-
ben. 

4. Die Änderungen gelten ab Wintersemester 2019/20 für alle im Bachelorstudiengang Geschichte immatrikulierten 
Studierenden. 

 


